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28. Gesetz: Dienstordnung 1%6. Arulerung (3. Novelle •ur Dienstordnung 1966), 

23. 

Gesetz vom 23. Mal 1977, mit dem die 
Dienstordnung 1966 geändert wird (3. No

velle zur Dienstordnung 1966) 

Der Wiener Landtag hat beschlossen: 

Artikel I 

Die Dienstordnung 1966, LGBI. für Wien 
Nr. 3711967, in der Fassung der Landesgesetze 
LGBI. für Wien Nr. 411971 und 4811974 wird 
wie folgt geändert: 

1. § 16 Abs. 1 Z. 8 hat zu lauten: 
„8. die Zeit des abgeschlossenen Studiums an 

einer Universität~ einer Hochsdtule1 einer 
Kunsthochschule oder einer staatfühen 
Kunstakademie, das für den Beamten 
Anstellungserfordernis gewesen ist, bis zu 
dem aus der Anlage ersichtlichen Höchst· 
ausmaß; zum Studium zählt auch die für 
die Erwerbung eines akademischen Grades 
erforderliche Vorbereitungszeit." 

2. Im § 16 Abs. 6 hat der letzte Satz zu lau
ten: 

„ Von der Anrechnung nadt Abs. l Z. 5 ist die 
Zeit des Studiums an einer höheren Sdtulei einer 
Akademie oder den Akademien verwandten 
Lehranstalt, einer Universität. einer Hodtsdiule, 
einer Kunsthodisdiule oder einer staatlidten 
Kunstakademie ausgeschlossen.0 

3. § 17 hat zu lauten: 

„Besondere Bestimmungen über die Anredinung 
von Zeiten für die Vorrüdrnng und Zeitvor

rückung 

§ 17. (1) Die Anrechnung gemäß § 16 hat, 
sofern in den folgenden Absätzen ni<:ht anderes 
bestimmt ist, in der Verwendungsgruppe zu er
folgen, jn die der Beamte aufgenommen worden 
ist. 

(2) Ist der Beamte in die Verwendungs
gruppe L 2 a 2 aufgenommen worden, so sind 
die im § 16 Abs. 1 Z. 1 sowie im § 16 Abs. 4 
Z. 3, zweiter Halbsatz, angeführten Zeiten in 
Verwendungsgruppe B anzurechnen> soweit sie 
vor Erfüllung der Anstellungserfordernisse für 
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die Verwendungsgruppe L 2 a 2 oder in einer 
Verwendung zurückgelegt wurden, die der Ver
wendungsgruppe L 2 a 2 ni<:ht mindestens gleich
wertig ist. Die im § 16 Abs. 1 Z. 6 bis 8 sowie 
im § 16 Abs. 2 und 3 angeführten Zeiten sind 
in Verwendungsgruppe B anzurechnen, soweit sie 
vor Erfüllung der Anstellungserfordernisse für 
die Verwendungsgruppe L 2 a 2 zurückgelegt 
wurden. 

(3) Ist der Beamte in die Verwendungs
gruppe A oder L 1 aufgenommen worden, so 
sind die im § 16 Abs. 1 Z. 1 sowie im § 16 
Abs. 4 Z. 3, zweiter Halbsatz, angeführten Zei
ten in Verwendungsgruppe B anzurechnen, so
weit sie vor Erfüllung der Anstellungs
erfordernisse für die Verwendungsgruppe A 
oder L 1 odet in einer Verwendung „urüd<.gelegt 
wurden, die den Verwendungsgruppen A oder 
L 1 nicht mindestens gleichwertig ist. Die im 
§ 16 Abs. 1 Z. 6 bis 8 sowie im § 16 Abs. 2 
und 3 angeführten Zeiten sind in Verwendungs
gruppe B anzurechnen, soweit sie vor Erfüllung 
der Anstellungserfordernisse für die Verwen
dungsgruppen A oder L 1 zurüd<.gelegt wurden. 

(4) Bei der Anrechnung ist von der Gehalts
stufe 1 der Verwendungsgruppe beziehungsweise 
von der Gehaltsstufe 1 der niedrigsten Dienst
klasse der Verwendungsgruppe auszugehen, in 
die der Beamte aufgenommen worden ist. Sodann 
ist die besoldungsrechtlicb.e Stellung des Beamten 
um die Zeiten zu verbessern, die in der Verwen
dungsgruppe angerechnet wurden, in die der 
Beamte aufgenommen worden ist. Die besol
dungsreditlidi.e Stellung des Beamten, der in 
die Verwendungsgruppe L 2 a 2 aufgenommen 
worden ist~ ist überdies um die in Verwendungs
gruppe B angeredtneten Zeiten zu verbessern, 
soweit diese Zeiten zwei Jahre übersteigen. Die 
besoldungsrechtliche Stellung des Beamten, der 
in die Verwendungsgruppe A oder L 1 aufge
nommen worden ist, ist überdies um die in 
Verwendungsgruppe B angerechneten Zeiten zu 
verbessern. soweit diese Zeiten vier Jahre über
steigen. 

(5) Wird ein Beamter in eine andere Ver
wendungsgruppe überstellt, so können ihm zu~ 
sätzlicb. Zeiten für die Vorrückung und Zeit
vorrück.ung angerechnet und seine besoldungs~ 
rechtliche Stellung nach der Oberstellung ver-
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